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Amtliche Bekanntmachung der Stadt Korschenbroich 
 
Lärmaktionsplan der Stadt Korschenbroich 
hier: Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 47d Abs. 3 BImSchG 
 
Der Ausschuss für Umwelt, Grundwasser und Energie der Stadt Korschenbroich hat in seiner Sitzung 
am 20.08.2009 beschlossen, zum Lärmaktionsplan der Stadt Korschenbroich gemäß § 47d Abs. 3 des 
Bundesimmissionsschutzgesetzes die Öffentlichkeit zu beteiligen und den Lärmaktionsplan für die Dauer 
eines Monats öffentlich auszulegen. 
 
Im Jahr 2002 trat die EG-Umgebungslärmrichtlinie (2002/49/EG) in Kraft, die im Juni 2005 mit Änderung 
des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) in nationales Recht überführt wurde. Hier wurden 
Regelungen getroffen, Lärmaktionspläne für bestimmte Ballungsräume, Hauptverkehrsstraßen, 
Haupteisenbahnstrecken und Großflughäfen aufzustellen. Von den Lärmbelastungen, die in der 1. Stufe 
der Lärmaktionsplanung erfasst werden, ist Korschenbroich lediglich durch Bahnlärm entlang der S-
Bahntrasse betroffen. 
 
Der Lärmaktionsplan soll Maßnahmen enthalten, die bei Bedarf zur Lärmminderung in den genannten 
Gebieten beitragen. 
 
Gemäß vorgenanntem Beschluss des Ausschusses für Umwelt, Grundwasser und Energie wird der 
Entwurf des Lärmaktionsplans in der Zeit  
 

vom 17. September 2009 bis einschließlich 19. Oktober 2009 
 
im Amt für Stadtplanung und Bauordnung der Stadt Korschenbroich, Hindenburgstraße 58, 1. Etage, 
öffentlich ausgelegt. Ergänzend kann der Entwurf des Lärmaktionsplans im Internet unter 
www.korschenbroich.de abgerufen werden. 
 
Stellungnahmen zum Entwurf können bis zum Ende der Auslegungsfrist, schriftlich oder zur Niederschrift 
abgegeben werden.  
 
Im Rahmen der Auslegung wird  
 

am 08. Oktober 2009 von 17:00 Uhr bis 19:00 Uhr 
 
im Amt für Stadtplanung und Bauordnung der Stadt Korschenbroich, Hindenburgstraße 58, 1. Etage, 
eine Bürgersprechstunde stattfinden, in der die Fachverwaltung sowie der externe Bearbeiter des 
Lärmaktionsplanes für Rückfragen und zur Entgegennahme von Bedenken und Anregungen zur 
Verfügung stehen. 
 
Bei Rückfragen zu den offenliegenden Planunterlagen gibt der zuständige Sachbearbeiter (Zimmer 15) 
gerne Auskunft. 
 
Dienststunden sind: 
Montags, dienstags und mittwochs von   8:30 Uhr bis 12:00 Uhr 

und von 12:30 Uhr bis 16:00 Uhr 
donnerstags     von   8:30 Uhr bis 12:00 Uhr 

und von 12:30 Uhr bis 18:00 Uhr 
freitags     von   8:30 Uhr bis 12:00 Uhr 
 
 
Korschenbroich, den 03.09.2009 
Der Bürgermeister 
Im Auftrag 
gez.  
Hoffmans 
Amtsleiter 
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